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Unsere Zeichen 
Datum 

14 FB I 111.05.02.70 05.10.2016 

Jahresabschlüsse 2011 und 2012 
Stellungnahme zu den Prüfungsberichten vom 29.09.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
da die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 zusammen geprüft worden sind, werden wir in 
unseren Ausführungen bei der Angabe der Fundstelle zunächst nur auf den Prüfungsbe-
richt 2011 eingehen, da die meisten Ausführungen aus dem Prüfungsbericht zum Jahres-
abschluss 2012 mit jenen aus dem Vorjahr übereinstimmen.  
 
zu Textziffer (Tz.) 01: 
Für den Jahresabschluss 2011 und den Jahresabschluss 2012 wird jeweils eine Prüfungs-
feststellung gemacht, die sich auf den gleichen Sachverhalt bezieht. 
 
Hierbei handelt es sich um Sach- bzw. Geldspenden, welche direkt dem Kindergarten bzw. 
der Schule zugegangen sind. Die Annahme dieser Spenden wurde genehmigt und der 
Kommunalaufsicht gemeldet, jedoch ist keine Information an die Kämmerei zwecks Bu-
chung erfolgt. Da es sich dabei jedoch um jeweils eine Ertrags- und Aufwandsbuchung in 
gleicher Höhe handelt, hat dies keine Auswirkung auf das Ergebnis. 
Die Gemeinde wird in zukünftigen Jahresabschlüssen alle zugegangenen Spenden erfas-
sen und verbuchen. 
 
Zu den in den Prüfungsberichten enthaltenen Hinweisen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
a) Immaterielles Vermögen (S. 17) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; die Gemeinde wird in den folgenden 
Jahresabschlüssen ihre Vorgehensweise ändern. 
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b) Sachvermögen (S. 18) 

Der Eigentumsübergang eines erworbenen Grundstückes erfolgte nach dem Kauf-
vertrag, der im Juli 2011 geschlossen wurde, erst zum 01.01.2012. Die Vermark-
tung des für dieses Grundstück aufgestellten Baugebietes erfolgte bereits im 
Herbst 2011. Teilweise wurden die Kaufpreise für die Baugrundstücke schon im 
Dezember 2011 gezahlt und als Anzahlung auf Vorräte (Baugrundstücke) im Jahr 
2011 verbucht. 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis und wird in zukünftigen Fällen ent-
sprechend verfahren. 
 

c) Sachvermögen (S. 18) 
Durch ein Büroversehen wurde der in den Kaufverträgen auszuweisende Erschlie-
ßungskostenanteil falsch übernommen. Die Verbuchung der über den Kaufpreis zu 
zahlenden Erschließungskostenanteile erfolgte anhand der vom Rat beschlosse-
nen Kaufpreiskalkulation. Somit hat die Gemeinde ihren Fehler bemerkt und ent-
sprechend den Vorgaben des Gemeinderates die Verbuchung vorgenommen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Auffassung des Rechnungsprü-
fungsamtes wird jedoch nicht geteilt, da unseres Erachtens die Gemeinde damit 
bewusst falsch buchen würde. 
 

d) Beiträge und ähnliche Entgelte (S. 19) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und entsprechend berücksichtigt. 
 

e) Beiträge und ähnliche Entgelte (S. 19) 
Die Falschbuchung in 2011 wurde bereits vor Prüfung durch das RPA festgestellt 
und mit Datum 01.01.2012 bereinigt, so dass in 2012 die korrekten Werte darge-
stellt werden. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

f) Schulden – Verbindlichkeiten (S. 20) 
Es wurde keine bilanzwirksame Buchung durchgeführt, sondern lediglich eine 
Rechnung storniert und mit demselben Betrag wieder eingebucht. Geändert hierbei 
wurde nur die Mittelherkunft von „Lfd.HH“ auf „HHREST“. Dies würde normaler-
weise keine Auswirkungen auf die Bilanz haben. Da jedoch zwischenzeitlich die 
Verbindlichkeitsgruppe geändert wurde, hat sich eine Verschiebung bei den Ver-
bindlichkeiten ergeben. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

g) Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (S. 20) 
Die Gemeinde wendet bis zu einer verbindlichen Festlegung eines Berechnungs-
verfahrens die von ihr gewählte Methode, die Pensionsrückstellungen nach dem 
ermittelten Teilwert zu bilden, weiterhin an.  
Dem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes wird somit nicht gefolgt. 
 

h) Haushaltsreste (S. 21) 
Die Bildung der Haushaltsreste erfolgt zum Einem nach den Vorgaben der 
GemHKVO, zum Anderen aber auch nach den systemtechnischen Vorgaben. Für 
die Sicherheitseinbehalte wurden entsprechende Verbindlichkeiten eingebucht. 
Damit bei der Auszahlung dieser Einbehalte die Verbuchung in der Finanzbuchhal-
tungssoftware reibungslos erfolgen kann, ist hier die Bildung von Haushaltsresten 
erforderlich. In der Darstellung der Haushaltsreste wurden auch diese systembe-
dingten Haushaltsreste mit aufgenommen, da deren Auszahlung sich ebenfalls auf 
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 die folgenden Haushaltsjahre auswirken. Eine so erfolgte doppelte Berücksichti-

gung ist nach unserer Auffassung unschädlich. 
Der Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes wird zur Kenntnis genommen. 
 

i) Forderungen (S. 23) 
Wie bereits in der Stellungnahme zum Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2010 
ausgeführt, sind gerade im Bereich der SGB-Forderungen in einer Vielzahl von 
Einzelfällen Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Die Darstellung der richtigen 
Höhe dieser Forderungen verlangt einen enormen Zeitaufwand, da in jedem Fall 
geprüft werden muss, inwieweit hier noch eine Werthaltigkeit besteht. Insbeson-
dere ist zu prüfen, ob diese Forderung in einem der Folgejahre ausgeglichen oder 
erlassen worden ist. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 
wurde dieser Umstand bereits bemerkt und berücksichtigt. 
Dem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes wurde somit gefolgt. 
 

j) Anlagenübersicht (S. 29) 
Bei der Erstellung der Anlagenübersicht über eine Excel-Tabelle ist der Gemeinde 
ein Schreibfehler unterlaufen, der erst im Rahmen der Prüfung aufgefallen ist.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde wird bei der Erstellung 
der Übersichten in den folgenden Jahresabschlüsse mehr Sorgfalt walten lassen. 
 

k) Basis-Reinvermögen (2012, S. 18) 
Es handelt sich hierbei um eine Fehlbuchung. Die Korrektur in 2013 ist erfolgt. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Anmerkungen zu Feststellung, die unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze liegen: 
 
a) Anordnungs- und Belegwesen 

Die Gemeinde achtet grundsätzlich stets auf das richtige Buchungsdatum.  
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 

b) Teilfinanzhaushalt 
Die Gemeinde wird zukünftig bei der Aufstellung der Haushalte auf die Einhaltung 
der verbindlichen Muster achten. Im Hinblick auf die bestrebten Änderungen des 
kommunalen Haushaltsrechts erscheint es sinnvoll, diese Änderungen in Gänze 
abzuwarten und dann die geänderten Muster vollumfänglich zu verwenden. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 

c) Investitionszuwendungen 
Die Gemeinde setzt in ihren Zuwendungsbescheiden nunmehr Zweckbindungs-
zeiträume fest.  
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 

d) Vorratsvermögen 
Die bislang erfolgte Verbuchung als Aufwand wird umgestellt, da die Stammbücher 
generell zum Verkauf bestimmt sind. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 




